
1. Die betriebliche Mitbestimmung ist zuletzt 1972,  
also vor 50 Jahren, von der sozialliberalen Koali- 

tion unter Willy Brandt substantiell modernisiert worden. 
Damals war die Welt eine andere. Man denke nur an die 
Veränderungen durch die Digitalisierung und das Inter-
net, die zu massiven Umbrüchen in den Betrieben führen. 
Die Mitbestimmungsrechte sollen den Beschäftigten über  
den Betriebsrat eine Mitgestaltung solcher Veränderun-
gen auf Augenhöhe ermöglichen. Sie sind die wesentliche 
Grundlage für eine gewisse Demokratisierung im Betrieb. 
Dies gilt erst recht in der aktuellen Situation. Die Verän- 
derungen werden sich nur mit den Beschäftigten, ihren  
Betriebsräten und Gewerkschaften sozial gestalten las- 
sen. Nur so werden gesellschaftliche Zerreißproben zu  
vermeiden sein.

2. Die bestehenden Mitbestimmungsrechte können 
diese Mitwirkung nicht gewährleisten. Deshalb ist 

eine Runderneuerung unverzichtbar. An dieser Stelle sind 
vor allem 4 Schwerpunkte zu nennen:

–  Betriebsräte müssen bessere Rechte zum Erhalt und der 
Anpassung der Arbeitsplätze bekommen. Sie müssen 
Mitbestimmungsrechte zur Beschäftigungssicherung, 
bei der Personalplanung und -bemessung und ein um-

fassendes Initiativrecht bei der Weiterbildung erhalten. 
Die Unternehmen haben oft keine Zukunfts- und Weiter- 
bildungsstrategie. Betriebsräte und Gewerkschaften  
müssen deshalb verstärkt in eine Promotorenrolle, eine  
Treiberfunktion kommen. Dafür müssen die Rechte  
modernisiert werden.

–  Vor dem Hintergrund der Digitalisierung und dem zuneh-
menden Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Be-
reichen der Wertschöpfung sind Mitbestimmungsrechte 
beim betrieblichen Datenschutz und Verbesserungen 
beim Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten 
erforderlich.

–  Die Herstellung von Entgeltgerechtigkeit, der Umwelt- 
und Klimaschutz und Antidiskriminierung sind weitere  
Handlungsfelder, die vom Betriebsrat mitbestimmt  
werden müssen.

–  Die Wahlen zum Betriebsrat müssen weiter erleichtert 
und der Schutz von Initiatoren verbessert werden. Die 
Regeln für die Vergütung der Betriebsräte müssen in  
der Gegenwart ankommen. Zudem wollen wir, dass die 
Beschäftigten eine Stunde „Demokratiezeit“ im Betrieb 
erhalten, um ihre Beteiligungsrechte in den Angele- 
genheiten, die sie im Betrieb betreffen, wahrnehmen  
zu können.

3. Dies sind einige unserer gewerkschaftlichen Kern- 
forderungen. Es ist höchste Zeit für diese Verände-

rungen, auch weil nach allen Studien erlebte Beteiligung 
und Demokratie im Betrieb das Verhältnis zur Demokratie 
in der Gesellschaft positiv beeinflusst.
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